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Landesversammlung des Arbeitskreises Hochschule und Kultur 
(AKH) der CSU 

6. November 2021 

 
Antrag-Nr. 01 

Antrag auf eine Einrichtung einer begabungspsychologischen 
Beratungsstelle an allen bayerischen Hochschulen sowie einem 
Hochschulzugang für hochbegabte Underachiever ohne Abitur 

oder Meisterbrief 
 

Beschluss: 
 Zustimmung 
 Ablehnung 

 Überweisung an 

den Landesvorstand 
 Änderung 
 

 
Antragsteller: 

Linda Walterschen 
 

 
 
Die Landesversammlung des Arbeitskreises Hochschule und Kultur der CSU möge  0 

beschließen: 1 

 
Das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst wird aufgefordert zu prüfen und zu 2 

verfolgen: 3 

 
Einrichtungen einer begabungspsychologischen Beratungsstelle an allen bayerischen 4 

Hochschulen mit Schwerpunkt „hochbegabte Underachiever“ zu errichten. 5 

 
Eine begabungspsychologische Beratungsstelle versteht sich als neutrale Anlaufstelle 6 

für Fragen und Probleme von Studieninteressierten und Studenten, Dozenten und 7 

Professoren im Kontext vermuteter Hochbegabung. Neben der Feststellung der 8 

Hochbegabung impliziert das auch ein breites Feld von Interventionsmöglichkeiten bei 9 

z. B. ADHS, Motivations- und Leistungsschwierigkeiten. 10 

 
In Bezug auf das „Münchener Hochbegabungsmodell“ gelten Menschen als 11 

hochbegabt, die einen IQ von über 130 haben, sowie einer umfassenden kognitiven 12 

Intelligenz aufweisen. Zu den Begabungsfaktoren zählen: sprachliche-, mathematische-, 13 

technische Intelligenz, Soziale Kompetenz, Musisch-künstlerische Fähigkeiten, 14 

Psychomotorik, Praktische Intelligenz usw. 15 

 
Eigenschaften, wie z. B.  16 

 

 Schnelle Auffassungsgabe 17 

 weit und früh entwickelter großer Wortschatz 18 

 gutes Gedächtnis 19 

 gute Beobachtungsgabe 20 

 Überspringen von Entwicklungsphasen 21 

 Großer Wissensdurst gepaart mit Neugier 22 

 
sind einige von vielen Merkmalen. 23 

 
Wirklich aussagekräftig sind nur professionelle IQ-Tests, in denen neben der 24 

Einordnung der Fähigkeiten anhand von Mosaiktests auch handlungsspezifische Tests 25 

und andere Verfahren genutzt werden. Der IQ wird bei diesen Tests nicht automatisch 26 

berechnet, sondern von Psychologen und weiteren Profis ermittelt. 27 
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Die herkömmlichen IQ-Tests werden in der Regel an den Hochschulen angeboten, wie  28 

z. B. der „Mensa-Test“. 29 

 
Hochbegabte Menschen, bzw. hochbegabte Underachiever sind (in der Regel) in der 30 

Lage, komplexe Zusammenhänge schnell und präzise zu erkennen und Lösungen 31 

selbstständig zu erarbeiten. Ihr Leistungs- und Aufnahmevermögen liegt weit über dem 32 

Durchschnitt. In vielen wissenschaftlichen Studien, sowie z. B. nach der Studie von 33 

Prof. Willi Stadelmann aus der Schweiz mit seiner Arbeit - „Begabungsentwicklung aus 34 

Sicht der Genetik und der kognitiven Neuropsychologie“, geht hervor, dass es nicht nur 35 

wichtig für die „Hochbegabten Underachiever“ ist, sich in der Gesellschaft zu 36 

integrieren, sondern auch von hoher Wichtigkeit für die Gesellschaft ist, hochbegabte 37 

Studieninteressierte, bzw. Hochbegabte Underachier frühzeitig zu erkennen und zu 38 

fördern. Aufgrund der „Andersartigkeit“ der Studieninteressierte mit 39 

Begabungspotential, entstehen gerade in jungen Jahren sehr viele Herausforderungen 40 

und Diskrepanzen mit der Umwelt, die diese jungen Menschen oft erst im erwachsenen 41 

Alter zu bewältigen wissen. Daher ist es von großer Bedeutung, gerade diese Menschen 42 

einen Hochschulzugang nicht unnötig zu erschweren. Außerdem würde dies gerade 43 

den Deutschen Hochschulen dabei verhelfen, die „Exzellenzstrategie“ des Bundes und 44 

der Länder im Bereich der Spitzenforschung zu stärken. 45 

 
Hiermit beantrage ich einen Hochschulzugang für Studieninteressierte, die 46 

„Hochbegabte Underachiever“ sind und keinen Meisterbrief oder Abitur vorzuweisen 47 

haben. Der Hochschulzugang sollte unter den Bedingungen erfolgen, dass 48 

Fachärztinnen/Fachärzte für Kinder- und Jugendpsychatrie bzw. Psychatrie oder 49 

Psychologin/Psychologen attestiert wird, dass es sich um einen „Hochbegabten 50 

Underachiever“ handelt und eine Eingangsprüfung für das jeweilige Studienfach 51 

erfolgt. 52 

 
 
Begründung: 53 

 
Durch eine geistige und seelische Verkümmerung, fühlen sich hochbegabte Menschen oft 54 

anders und alleine gelassen. Die Folge ist nicht selten eine Verschlechterung der schulischen 55 

Leistungen bis hin zur Depression. Man spricht hier von „Hochbegabten Underachievern“. Hier 56 

ist es von enormer Wichtigkeit, dass diese Studieninteressierten eine Anlaufstell und eine 57 

begabungspsychologische Beratungsstelle bekommen. Hierzu gehört auch verstärkt das 58 

Sensibilisieren an den Hochschulen und eine gezielte Schulung der Studienberater um 59 

Studieninteressierte mit „Begabungspotential“, bzw. „Hochbegabte Underachiever“, zu 60 

erkennen und zu fördern. 61 

 
Hochbegabte Menschen, bzw. hochbegabte Underachiever sind (in der Regel) in der Lage 62 

komplexe Zusammenhänge schnell und präzise zu erkennen und Lösungen selbstständig zu 63 

erarbeiten. Ihr Leistungs- und Aufnahmevermögen liegt weit über dem Durchschnitt. In vielen 64 

wissenschaftlichen Studien, sowie z. B. nach der Studie von Prof. Willi Stadelmann aus der 65 

Schweiz mit seiner Arbeit - „Begabungsentwicklung aus Sicht der Genetik und der kognitiven 66 

Neuropsychologie“, geht hervor, dass es nicht nur wichtig für die „Hochbegabten 67 

Underachiever“ ist, sich in der Gesellschaft zu integrieren, sondern auch von hoher Wichtigkeit 68 

für die Gesellschaft ist, hochbegabte Studieninteressierte, bzw. Hochbegabte Underachier 69 

frühzeitig zu erkennen und zu fördern. Aufgrund der „Andersartigkeit“ der Studieninteressierte 70 

mit Begabungspotential, entstehen gerade in jungen Jahren sehr viele Herausforderungen und 71 

Diskrepanzen mit der Umwelt, die diese jungen Menschen oft erst im erwachsenen Alter zu 72 

bewältigen wissen. Daher ist es von großer Bedeutung, gerade diese Menschen einen 73 
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Hochschulzugang nicht unnötig zu erschweren. Außerdem würde dies gerade den Deutschen 74 

Hochschulen dabei verhelfen, die „Exzellenzstrategie“ des Bundes und der Länder im Bereich 75 

der Spitzenforschung zu stärken. 76 
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Landesversammlung des Arbeitskreises Hochschule und Kultur 
(AKH) der CSU 

6. November 2021 

 
Antrag-Nr. 02 

Anträge auf Nachteilsausgleich von Studierenden mit 
psychischen Behinderungen 

 

Beschluss: 
 Zustimmung 
 Ablehnung 
 Überweisung 

 Änderung durch 

Ergänzung 
 

Antragsteller: 
Sandra Mölter  

AKH-Landesvorstand 
 

 
 
Die Landesversammlung des Arbeitskreises Hochschule und Kultur der CSU möge  77 

beschließen: 78 

 
Das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst wird aufgefordert zu prüfen und zu 79 

verfolgen: 80 

 
Verfahren bei Anträgen auf Nachteilsausgleiche für Studierende mit psychischen 81 

Behinderungen in Prüfungen an den Hochschulen 82 

 
 
Begründung: 83 

 
Studierende mit psychischen Behinderungen haben einen Rechtsanspruch auf 84 

Nachteilsausgleiche in Prüfungen. Dieser Rechtsanspruch ist im Bayerischen 85 

Hochschulgesetz verankert. Studierende sowie die Behindertenbeauftragten der bayerischen 86 

Hochschulen berichten aber davon, dass Nachteilsausgleiche bei Vorliegen einer psychischen 87 

Behinderung gegenwärtig pauschal von diesem Recht ausgeschlossen werden. Die 88 

Ablehnungen erfolgen häufig mit Verweis auf den vom Bundesverwaltungsgericht 1968 89 

geprägten und von Teilen der Verwaltung und der Gerichte immer noch zitierten Begriff des 90 

persönlichkeitsprägenden Dauerleidens. Danach gelten psychische Behinderungen dem 91 

Grunde nach als nicht ausgleichbar. 92 

 
Die Hochschulen müssen informiert und sensibilisiert werden, dass es einen Rechtsanspruch 93 

auf Nachteilsausgleiche im Studium auch für Studierende mit psychischen Behinderungen 94 

gibt, denn nach § 3 BayBGG sind Menschen mit Behinderungen, Menschen die langfristige 95 

körperliche seelische geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in 96 

Wechselwirkung mit Einstellung und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten 97 

Teilhabe an der Gesellschaft hindern können, als langfristig gilt ein Zeitraum der mit hoher 98 

Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate andauert. Diese Regelung orientiert sich an Art. 1 99 

der UN Behindertenrechtskonvention und findet sich auch in § 2Abs. 1 Sozialgesetzbuch 100 

Neuntes Buch. 101 

 
Behinderungen im Studium entstehen durch die Wechselwirkungen von Beeinträchtigungen 102 

und Barrieren. Derartige Barrieren können auch durch Vorgaben der Studien und 103 

Prüfungsordnungen zu Prüfungsart, Prüfungsdauer und Prüfungssetting entstehen. 104 

Behinderungen sind gerade nicht in der individuellen Persönlichkeit begründet wie die in 105 
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Bezug genommene ältere Rechtsprechung mit ihrem pauschalen Verweis auf ein 106 

persönlichkeitsfremdes Dauerleiden behauptet. 107 

 
Liegt eine Behinderung vor, dürfen Hochschulen nur aus zwingenden Gründen die Gestaltung 108 

von angemessenen Vorkehrungen überhaupt verweigern. Eine Ablehnung muss in jedem Fall 109 

differenziert und einzelfallbezogen begründet werden. Wichtiger Bezugspunkt für die Prüfung 110 

der ausgleichbaren beeinträchtigungsbezogenen Nachteile sollten die in den Studien- und 111 

Prüfungsordnungen bzw. Modulhandbüchern festgeschriebenen Prüfungs- und 112 

Qualifikationsziele sein. 113 

 
Ergänzung des Antrags durch folgenden Fragenkatalog: 114 

 
Wie viele Studierende waren in den letzten fünf Jahren von einer psychischen Erkrankung 115 

betroffen? (bitte nach Jahren, Geschlecht und Alter der Studierenden gliedern) 116 

 
Welche psychischen Erkrankungen treten bei Studierenden am häufigsten auf? 117 

 
In welchen Studiengängen sind Studierende besonders häufig von psychischen Erkrankungen 118 

betroffen? 119 

 
Welche Maßnahmen werden an den Hochschulen ergriffen (auch präventiv), um Studierende 120 

mit psychischen Erkrankungen zu unterstützen?  121 

 
Welche Maßnahmen werden an den Studentenwerken ergriffen (auch präventiv), um 122 

Studierende mit psychischen Erkrankungen zu unterstützen? 123 

 
Wie viele Beratungskontakte hatten die psychologischen Beratungsstellen der 124 

Studentenwerke und Hochschulen in den letzten fünf Jahren? (nach Jahren, Standort und 125 

Hochschultyp) 126 
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Landesversammlung des Arbeitskreises Hochschule und Kultur 
(AKH) der CSU 

6. November 2021 

 
Antrag-Nr. 03 

Digitale Barrierefreiheit - Webseiten der Hochschulen 
 

Beschluss: 

 Zustimmung 
 Ablehnung 
 Überweisung 
 Änderung 

 
Antragsteller: 
Sandra Mölter 

AKH-Landesvorstand 
 

 
 
Die Landesversammlung des Arbeitskreises Hochschule und Kultur der CSU möge  127 

beschließen: 128 

 
Das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst wird aufgefordert zu prüfen und zu 129 

verfolgen: 130 

Stand der barrierefreien Umsetzung der Barrierefreiheit von Webseiten der 131 

Hochschulen 132 

 
 
Begründung: 133 

 
Die Hochschulen sind verpflichtet Standards der Barrierefreiheit nach der Bayerischen 134 

Verordnung über die elektronische Verwaltung und die barrierefreie Informationstechnik 135 

(BayEGov) und der Verordnung zur Schaffung barrierefreier Informationstechnik nach dem 136 

Behindertengleichstellungsgesetz (Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung - BITV 2.0) 137 

einzuhalten. 138 

 
Auf der Startseite einer Website einer öffentlichen Stelle sind zum Beispiel folgende 139 

Erläuterungen in Deutscher Gebärdensprache und in Leichter Sprache bereitzustellen: 140 

 
1. Informationen zu den wesentlichen Inhalten, 141 

2. Hinweise zur Navigation, 142 

3. eine Erläuterung der wesentlichen Inhalte der Erklärung zur Barrierefreiheit, 143 

4. Hinweise auf weitere in diesem Auftritt vorhandene Informationen in Deutscher 144 

Gebärdensprache und in Leichter Sprache. 145 

 
Die meisten Hochschulen sind der Verpflichtung bisher nicht nachgekommen.  146 
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Landesversammlung des Arbeitskreises Hochschule und Kultur 
(AKH) der CSU 

6. November 2021 

 
Antrag-Nr. 04 

Abbau struktureller Barrieren und Benachteiligungen an 

Hochschulen für schwerbehinderte Akademikerinnen und 

Akademiker durch Schaffung von Förder- und Anreizstrukturen 

Beschluss: 

 Zustimmung 
 Ablehnung 
 Überweisung 
 Änderung 

 
Antragsteller: 
Sandra Mölter 

AKH-Landesvorstand 
 

 
 
Die Landesversammlung des Arbeitskreises Hochschule und Kultur der CSU möge  147 

beschließen: 148 

 
Unterstützung der Stellungnahme der Universität zu Köln von August 2021 149 

„Potenziale erschließen - Schwerbehinderten AkademikerInnen nachhaltig den Weg zur 150 

Promotion und in die Wissenschaft öffnen“ (siehe Anlage 1). 151 

 
 
Begründung: 152 

 
Promovierende mit Behinderung stehen selten im Fokus der Bemühungen um eine inklusive 153 

Hochschule. Studierende mit Behinderung finden nach Abschluss ihres Studiums schwerer 154 

Zugang zu Forschung, Wissenschaft und Promotion und stoßen auch im Promotionsprozess 155 

in der Regel auf Barrieren, die sie daran hindern ihr volles Potenzial zu entfalten. Die 156 

Promotion ist häufig aber die Grundvoraussetzung für eine wissenschaftliche Karriere und ist 157 

auch für viele andere außer- hochschulische Berufswege eine bedeutende Qualifikation. 158 

 
Deutschland hat sich dazu verpflichtet in den Bereichen Bildung und Erwerbsarbeit 159 

barrierefreie und chancengerechte Teilhabe für Menschen mit Behinderung zu ermöglichen. 160 

Die Zahlen aus dem Jahr 2018 zeigen, dass die Universitäten und allgemeinen 161 

Fachhochschulen in Deutschland mit einer durchschnittlichen Quote von 4,1 % 162 

schwerbehinderter Beschäftigter ihrer Beschäftigungspflicht gemäß § 154 Abs. 1 SGB IX 163 

aktuell nicht nachkommen. Hochschulen müssen ihre Strukturen, Angebote und 164 

Handlungsweisen hinterfragen. Dauerhafte Förder- und Anreizstrukturen sind notwendig. Mit 165 

dem Projekt Promotion inklusive (beteiligte bayerische Hochschulen: Universität Würzburg, 166 

Universität Bayreuth, Universität Augsburg, TU München; siehe Anlagen) und dem Projekt 167 

InWi der Universität Bremen liegen zwei Modellvorhaben vor, die solche Anreizstrukturen 168 

erprobt haben. Die Modellprojekte zeigen, dass schwerbehinderter Akademikerinnen und 169 

Akademiker erfolgreich den Weg der wissenschaftlichen Qualifizierung gehen können. 170 

 
Damit die Erfahrungen aus den Modellprojekten und die dadurch angestoßenen Prozesse an 171 

den Hochschulen nicht verpuffen, sind längerfristig angelegte Förderer bzw. Anreizstrukturen 172 

notwendig. (Siehe Anlagen 2,3 und 4). 173 
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Anlage 1: 
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Anlage 2: 
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Anlage 3: 
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Anlage 4: 
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